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Wichtig erscheint, die Erkennt-
nisse über die Jugend bzw. Jugend-
kriminalität einer breiten Öffent-
lichkeit zuzutragen, diese zu in-
formieren. Für welches Modell 
man sich letztlich entscheidet, ist 
dem jeweiligen Land zu überlas-
sen. Jedes hat seine Vor- und 
Nachteile. Relevant ist jedenfalls, 
dass Sonderregelungen für Ju-
gendliche aufgrund ihrer Entwick-
lungsphase sinnvoll sowie not-
wendig und Jugendliche Rechts-
subjekte mit eigenen 
Verfahrensrechten sind.

Die drei vorgestellten Bücher 
bieten folglich einen sehr interes-
santen und umfassenden Über-
blick über die Entwicklungsge-

schichte der Jugendjustizsysteme. 
Die Art des Rechtsvergleichs ist 
sehr anschaulich und anspre-
chend. Dabei hinterfragen die Au-
toren die jeweiligen Verände-
rungen kritisch und lehnen die 
repressiven Tendenzen weitge-
hend ab bzw. mahnen insofern zu 
Bedächtigkeit und Wirklichkeits-
nähe. Auch wenn teilweise unter-
schiedliche Autoren zum selben 
Land schreiben, so sind doch im 
Großen und Ganzen keine unter-
schiedlichen Einschätzungen, zu-
mindest keine auffallenden Dis-
krepanzen, zu erkennen, vielmehr 
setzen sie zwar teilweise etwas an-
dere Schwerpunkte, auch durch 
die Vorgaben der Herausgeber be-
dingt, sehen die Tatsachen letzt-

lich doch ähnlich. Was jedoch 
überwiegend in den Berichten 
fehlt, insofern macht das Buch 
von Jensen/Jepsen auch eine Aus-
nahme, sind Beispiele aus der Pra-
xis, die gut funktionieren.

Überwiegend sind bei Gemein-
schaftsprojekten wie den vorlie-
gend besprochenen drei Sammel-
bänden noch immer überwiegend 
Länder aus dem englischspra-
chigen Raum vertreten. Man soll-
te daher in Zukunft noch inten-
siver auch andere, insbesondere 
ost- und südeuropäische Länder 
stärker einbeziehen. Darüber hin-
aus sollte der Blick aber auch auf 
Länder, die sich unter anderem 
auf dem Gebiet des Jugendrechts 

5. Auflage des Kommentars zum Strafvollzugs-
gesetz (AK-StVollzG) 
herausgegeben von Johannes Feest, erschienen 2006

Johannes Feest, der den Kommen-
tar seit der 1. Auflage 1980 heraus-
gibt, hat – neben ihm selbst – 22 
weitere Bearbeiter und Be-
arbeiterinnen gefunden, von de-
nen immerhin insgesamt fünf seit 
der 1. Auflage dabei sind. Mit 
 Ulrich Kamann (Rechtsbehelfe, 
Strafvollstreckung und Untersu-
chungshaft), Michael Köhne (Un-
terbringung und Ernährung des 
Gefangenen, Lichtbilder, Siche-
rungsverwahrung, Vollzug des 
Straf  arrestes in Justizvollzugsan-
stalten, Vollzug von Ordnungs-, 
Sicherungs-, Zwangs- und Erzwin-
gungshaft sowie Schlussbestim-
mungen) und Helmut Pollähne 
(Unterbringung in einem psychia-
trischen Krankenhaus und in einer 
Entziehungsanstalt) hat der Her-
ausgeber drei zusätzliche neue Au-
toren gefunden. Das Werk ist seiner 
Linie treu geblieben und beweist, 
dass die kritische Sichtweise aus 
der Tradition der Alternativkom-
mentare, ein Begriff der nicht mehr 
vorkommt und als solcher nur 
noch letzte Spuren in der Abkür-
zung AK-StVollzG hinterlassen hat, 
nichts mit Praxisferne zu tun ha-
ben muss – die Hälfte der Autoren 

sind Praktiker und insbesondere 
sind ein Viertel Richter. Die Men-
schenrechte, der Rechtsschutz der 
Gefangenen und die europäischen 
Gefängnisregeln in der Fassung 
vom Januar 2006 geben Orientie-
rung für alle Kommentierungen.

Die im Vorwort geäußerten 
Hoffnungen, es werde aufgrund 
der absehbaren negativen Konse-
quenzen und des eindeutigen Vo-
tums der großen Mehrheit der Kri-
minalwissenschaftler und Straf-
vollzugsexperten nicht zu einem 
Rückfall in die Kleinstaaterei kom-
men haben sich leider nicht er-
füllt. Zukünftig wird es entweder 
16 Landesstrafvollzugsgesetzkom-
mentare geben müssen oder jeder 
einzelne muss auf 16 Besonder-
heiten eingehen. Hinzu werden 
interessante Probleme bei Voll-
zugsgemeinschaften, den so ge-
nannten Verschüben usw. kom-
men.

Das Werk ist hinsichtlich Litera-
tur und Rechtsprechung auf dem 
Stand vom Januar 2006. Die Kom-
mentierungen durch die große 
Zahl hoch spezialisierter Autoren 

Böhm/Jehle (1165 Seiten) Callies/
Müller-Dietz (1095 Seiten) und Ar-
loth/Lückemann (1000 Seiten) 
muss sich der AK-Strafvollzugsge-
setz mit seinen 894 Seiten deshalb 
nicht verstecken – die Gründlich-
keit kann sich durchweg neben den 
Konkurrenten sehen lassen – und 
die sozialwissenschaftliche, kri-
tische Perspektive ist darüber hin-
aus ein besonderes Kennzeichen. 
Mit 115 € ist der AK-Strafvollzug 
zurzeit aber auch der mit Abstand 
teuerste Strafvollzugskommentar.

Gleichwohl möchte ich ihn 
nicht nur den Lesern und Lese-
rinnen empfehlen, sondern wün-
sche mir auch, dass Johannes Feest 
und seine Autoren und Autorinnen 
eine Form finden, zukünftig 16 
Strafvollzugsgesetze, möglicher-
weise einschließlich Jugendstraf-
vollzugsgesetzen und Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzen zu 
kommentieren.

Kommentar zum Strafvoll-
zugsgesetz (AK-Strafvollzugsge-
setz), herausgegeben von Jo-
hannes Feest, Luchterhand 2006, 
5. Auflage, 115 €

Prof. Dr. Heinz Cornel lehrt an der 
Alice-Salomon-Hochschule Berlin Ju-
gendrecht, Strafrecht und Kriminolo-
gie, ist dort Prorektor und Mitheraus-
geber dieser Zeitschrift.

hat sich wiederum bewährt, zumal 
es dem Herausgeber gelungen ist, 
trotz der verschiedenen Perspekti-
ven ein Werk aus einem Guss vor-
zulegen.

Ebenfalls inhaltlich vorzüglich, 
bestens belegt und praxisnah sind 
wiederum die Exkurse zu Auslän-
dern im Vollzug, Aussetzung des 
Strafrechtes und Mustern für An-
träge. Zwar hat sich mir nicht er-
schlossen, warum der Exkurs zu 
den Ausländern in der 4. Auflage 
von § 185 zu § 5 und nun nach § 
175 gewandert ist – aber er ist noch 
ausführlicher geworden und hoch 
informativ. Hinzu kommen beson-
dere Anmerkungen zum Untersu-
chungshaftvollzug und Jugend-
strafvollzug – dies wird in der 6. 
Auflage sicher noch umfangreicher 
sein, wenn es entsprechende neue 
gesetzliche Grundlagen gibt.

Insgesamt ist die Seitenzahl ge-
genüber der 4. Auflage etwas zu-
rückgegangen – aber ein Blick auf 
das Schriftbild verrät, dass der Tex-
tumfang dennoch zugenommen 
hat. Auch gegenüber den Strafvoll-
zugskommentaren von Schwindt/

noch in der Entwicklung befin-
den, gerichtet werden, um ihnen 
so Aufmerksamkeit und vielleicht 
Unterstützung zukommen zu las-
sen. Ein aktuell am Lehrstuhl für 
Kriminologie in Greifswald be-
gonnenes (von der EU im Rahmen 
des AGIS-Programms gefördertes) 
Projekt zum Thema „Jugendstraf-
rechtsysteme in Europa – Aktuelle 
Situation, Reformentwicklungen 
und gute Praxismodelle“, könnte 
möglicherweise diesem Anspruch 
gerecht werden.

Andrea Gensing ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kri-
minologie, Greifswald 0000000000 
agensing@web.de 
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